
Erben und Vererben

Erbrechtsreform tritt am 1. Januar 2010 
in Kraft
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung 
am 18. September 2009 der Erbrechts- 
reform zugestimmt, die am 1. Januar 
2010 in Kraft treten wird.
	 Die wichtigsten Punkte der Neu-
regelungen im Einzelnen:
	 Modernisierung der Pflichtteilsent-
ziehungsgründe
	 Künftig sollen die Regelungen über 
die Pflichtteilsentziehung für Abkömm- 
linge, Eltern und Ehegatten oder Lebens-
partner gleichermaßen Anwendung 
finden und auch alle dem Erblasser 
ähnlich nahestehende Personen, z. B.
Stief- und Pflegekinder, geschützt wer-
den.
	 Der bisherige, auch nur für Ab- 
kömmlinge geltende Entziehungsgrund
des „ehrlosen und unsittlichen Lebens- 
wandels“ entfällt. Stattdessen berech-
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Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag   10.12.2009 1   11.01.2010 2

Umsatzsteuer   10.12.2009 3   11.01.2010 4 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

10.12.2009 Entfällt

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.12.2009 Entfällt

Ende der Schonfrist                    Überweisung 5
 

obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch:                                 Scheck 6

14.12.2009 14.01.2010

07.12.2009 08.01.2010

Sozialversicherung 7 28.12.2009 28.01.2010

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 
der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1	 Für den abgelaufenen Monat.
2	 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für 

das abgelaufene Kalendervierteljahr; bei Jahreszahlern für 
das abgelaufene Kalenderjahr.

3	 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat.

4	 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern für das 
vorangegangene Kalendervierteljahr.

5	 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldun-
gen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-
dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem 
Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stich-
tag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6	 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zah- 
lung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanz-
amt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugs- 
ermächtigung erteilt werden.

7	 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 21.12.2009/26.01.2010) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Ge-
haltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat Dezember 2009 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller 
Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern, Recht und 
Wirtschaft zusammengestellt.
Bisher war umstritten, ob das vom Staat gezahlte Elterngeld dem Progressions-
vorbehalt zu unterwerfen war. Der Bundesfinanzhof hat nun für Klarheit gesorgt 
und entschieden, dass das Elterngeld Einkünfteersatz ist. Eltern sollten sich 
darauf einstellen, dass bei Vorliegen weiterer Einkünfte ggf. mit einer Einkommen- 
steuernachzahlung gerechnet werden muss.
Für Veräußerungsgewinne aus den Gewinneinkunftsarten gibt es unter be- 
stimmten Voraussetzungen einmal im Leben einen Freibetrag. Deshalb muss 
wohl überlegt werden, wann der Freibetrag beantragt werden soll, wenn mit 
mehreren Veräußerungsgewinnen aus verschiedenen Unternehmen oder 
Unternehmensbeteiligungen gerechnet wird.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen Fragen 
haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!
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